
Stand: 18. Juni 2025 

Richtlinien zur Förderung von Kongressteilnahmen  
für Doktorandinnen und Doktoranden der Chemie  

durch die Elisabeth- und Prof. Dr. Horst-Dietrich Hardt Stiftung 
 

Förderziel: 
Doktorandinnen und Doktoranden aus der Fachrichtung Chemie soll durch finanzielle Unterstützung 
die Teilnahme an einschlägigen Tagungen und Kongressen erleichtert werden.  
 
Antragsteller/innen:  
Doktorandinnen und Doktoranden der Fachrichtung Chemie, die in die Promotionsliste der Fakultät NT 
eingetragen sind.  
 
Antragstellung: 
Eine formlose Antragstellung mit Kostenabschätzung ist jederzeit möglich, soll jedoch vor Antritt der 
entsprechenden Dienstreise erfolgen. Der Antrag ist zu senden an das Dekanat der Fakultät NT:  
dekanat-nt@uni-saarland.de. 
 
Voraussetzungen für die Antragstellung:  
- Eine Antragsstellung ist nur möglich, solange noch kein Antrag auf Eröffnung des betreffenden 

Promotionsverfahrens gestellt wurde. 
- Es können nur Anträge von Personen gestellt werden, die aus Haushaltsmitteln der Universität 

finanziert werden. 
- Es können keine Zweitanträge gestellt werden. 
- Die Doktorandin/der Doktorand muss belegen, dass sie/er selbst auf der Tagung einen Vortrag hält 

oder ein Poster präsentiert.  
 
Fördergegenstand: 
Es können Kongressbeiträge und Transportkosten (Bahnfahrt 2. Klasse bzw. Flug Economy-Class; der 
günstigere Preis ist relevant) übernommen werden (Belege sind vorzulegen).  
Nicht übernommen werden Übernachtungs- und Verpflegungskosten.  
 
Die Förderung wird gezahlt als Zuschuss zu den förderfähigen Gesamtkosten, dabei einheitliche 
Staffelung der Förderbeträge:   
Gesamtkosten bis 1.000 €  Förderung mit 500 € 
Gesamtkosten über 1.000 €  Förderung mit 800 €  
 
Einzureichende Dokumente:  
- Anschreiben mit allen Informationen zur Veranstaltung, zur Erfüllung der o.g. Voraussetzungen und 

einer Erläuterung der Motivation für die Teilnahme 
- Unterstützungsschreiben des Doktorvaters/der Doktormutter inkl. Darstellung der Finanzierung der 

Doktorandenstelle 
- Nachweis, dass im Rahmen des Kongresses ein Poster präsentiert bzw. ein Vortrag gehalten wird 
- Falls im Förderantrag enthalten: Rechnung über die Konferenzgebühr 
- Falls im Förderantrag enthalten: Rechnung/Buchungsbeleg(e) Flug, Bahnfahrt 
 
Förderentscheidung: 
Über die Vergabe der Gelder entscheiden die beiden Fakultätsratsmitglieder aus der Fachrichtung 
Chemie nach Erfüllung der Voraussetzungen und der Reihenfolge der Anträge. Es besteht kein 
Anspruch auf Förderung.  


